
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900XPLK7SSX8JE188

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

  ☐ Ja   ☒ Nein

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht.

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: %

☐ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von _% an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung.

Der Fonds orientiert sich in seiner Anlagestrategie hinsichtlich der Bereiche Umwelt und 
Soziales an den im Jahr 2015 verabschiedeten „Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten 
Nationen“ (Sustainable Development Goals - SDGs) und investiert selektiv insbesondere in 
Aktien von Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer dieser 
Ziele leisten wollen.

In den Bereichen Soziales und Unternehmensführung (u.a. Korruption, Bestechung, Zwangs- 
oder Kinderarbeit) werden über die Integration der zehn Prinzipen des United Nations Global 
Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse Mindeststandards gewährleistet. 



Ferner investiert der Fonds ausschließlich in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung aufzeigen. Investitionen in Emittenten aus umstrittenen Branchen sind 
ausgeschlossen, dabei gelten aber zum Teil geringe Umsatzschwellen als Toleranzgrenze.

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen?

Der Fonds wendet aktivitätsbasierte Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden 
Aktivitäten sind ausgeschlossen: 

- konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5% 
Umsatzerlöse

- Kohle (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5% 
Umsatzerlöse

- Gas (Vorgelagerte Tätigkeiten) > 5% Umsatzerlöse
- Gentechnik (Produktion) > 5% Umsatzerlöse
- Gentechnisch veränderte Organismen (Produktion) > 5% Umsatzerlöse

- Unternehmen, die im Uranabbau tätig sind (Ausschluss, wenn die Umsatzschwelle 
von 5% Prozent auf Emittentenebene überschritten wird)

- Unternehmen, die an der Stromerzeugung auf Basis von Atom-/Kernenergie 
beteiligt sind (Ausschluss, wenn die 5% Prozent Umsatzschwelle auf 
Emittentenebene überschritten wird)

- Unternehmen, die sich mit dem Betrieb von Kernkraftwerken und/oder der 
Herstellung von wesentlichen Komponenten für Kernkraftwerke befassen 
(Ausschluss, wenn die 5% Prozent Umsatzschwelle auf Emittentenebene 
überschritten wird)

- Atomwaffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 
0% Umsatzerlöse

- Öl (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5% 
Umsatzerlöse

- Forschung an menschlichen Embryonen (Produktion) > 5% Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 5% Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 

Tätigkeiten) > 0% Umsatzerlöse

Der Fonds wendet normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, Einbeziehung 
der OECD-Leitsätze und Einbeziehung von ILO (International Labour Organization) an.

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist überwiegend in die Einzeltitelanalyse 
integriert. Möglichst viele Portfoliotitel sollen einen positiven Beitrag zur Erreichung eines 
oder mehrerer ökologischer oder sozialer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable 
Development Goals (SDGs), leisten. Dabei wurden in einem mehrstufigen Prozess aus 
insgesamt 169 Unterzielen diejenigen definiert, die einen ökologischen oder sozialen 
Hintergrund haben und investierbar sind. Daraus ergeben sich 40 relevante Unterziele aus 
den 17 SDGs. Die positiven Beiträge werden in der Einzeltitelanalyse berücksichtigt. Dabei 
wird auch auf externe Anbieter, wie RepRisk, Bloomberg und ISS ESG, zurückgegriffen.

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.



In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

☒ Ja, 
die folgenden PAI werden berücksichtigt:

- THG-Emissionen (Scope 1 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 2 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 3 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 1 und 2 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2 und 3 THG-Emissionen)
- CO2 Fußabdruck (CO2 Fußabdruck von Scope 1 und 2)
- CO2 Fußabdruck (CO2 Fußabdruck von Scope 1, 2 und 3)

- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert (THG- Emissionsintensität 
der Unternehmen in die investiert wird von Scope 1 und 2)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert (THG- Emissionsintensität 
der Unternehmen in die investiert wird von Scope 1, 2 und 3
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)

- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil der 
Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt 
waren)

- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung 
der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen 
gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
eingerichtet haben)

- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und 
biologische Waffen) (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an 
der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)

Die Berücksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren ist in die Einzeltitelanalyse integriert. Die Indikatoren für die 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung.



negativen Auswirkungen sind  in den Einzeltitelanalysen enthalten und ein besonderes 
Augenmerk liegt auf die folgenden PAIs: Nr. 1-4 ( THG-Emissionen, CO2-Fußabdruck, THG 
Intensität), Nr. 19 (Verstöße gegen UNGC und OECD), Nr. 14 (kontroverse Waffen).

Neben der Berücksichtigung in der Einzeltitelanalyse werden für besonders kritische 
Geschäftstätigkeiten Ausschlüsse mit Umsatzschwellen durchgeführt. Unternehmen, die 
Waffen oder Rüstungsgüter herstellen, die Kohle und Uran abbauen, die fossile Brennstoffe 
durch Fracking oder aus Teersand gewinnen, die Kernkraftwerke betreiben oder Hersteller 
wesentlicher Komponenten von  Kernkraftwerken sind, sowie Unternehmen, die Tabak 
produzieren, sind ausgeschlossen. Es gelten zum Teil geringe Umsatzschwellen als 
Toleranzgrenze.

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel führen wir eine detaillierte Analyse der 
Treibhausgasemissionen unserer Zielinvestments und Fondspositionen für die 
Vergangenheit durch und untersuchen die Zielsetzungen der einzelnen Unternehmen 
hinsichtlich ihrer jeweiligen CO2-Reduktionen. Wenn keine Daten vorliegen, versuchen wir 
über unseren Engagementprozess, die Unternehmen zu überzeugen, Klimadaten zu 
veröffentlichen. Tendenziell veröffentlichen eher die großen Unternehmen regelmäßig 
entsprechende Daten.

Informationen zu PAI sind im Jahresbericht des Fonds verfügbar (Jahresberichte ab 
01.01.2023).

☐ Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und investiert 
dabei selektiv insbesondere in Aktien von Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur 
Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs anstreben. Durch seinen  integrierten Ansatz 
selektiert der Fonds vornehmlich Unternehmen, die den ökologisch-sozialen 
Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und 
davon profitieren. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist überwiegend in 
die Einzeltitelanalyse integriert. Möglichst viele Portfoliotitel sollen einen positiven Beitrag 
zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer oder sozialer Ziele, abgeleitet aus den 
17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten. Dabei wurden in einem 
mehrstufigen Prozess aus insgesamt 169 Unterzielen diejenigen definiert, die einen 
ökologischen oder sozialen Hintergrund haben und investierbar sind. Daraus ergeben sich 
40 relevante Unterziele aus den 17 SDGs.
Mindeststandards in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung (u.a. Korruption, 
Bestechung, Zwangs- oder Kinderarbeit) werden über die Integration der zehn Prinzipen 
des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse gewährleistet.  Zur 
Überprüfung der UNGC-Konformität werden auch externe Datenanbieter, wie 
beispielsweise RepRisk oder ISS ESG, genutzt.

Unternehmen, die Waffen oder Rüstungsgüter herstellen, die Kohle und Uran abbauen, 
die fossile Brennstoffe durch Fracking oder aus Teersand gewinnen, die Kernkraftwerke 
betreiben oder Hersteller wesentlicher Komponenten von  Kernkraftwerken sind, sowie 
Unternehmen, die Tabak produzieren, sind ausgeschlossen. Es gelten zum Teil geringe 
Umsatzschwellen als Toleranzgrenze.

Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung aufzeigen. Im Rahmen der Einzeltitelanalyse (Lloyd Fonds - Seven 
Select) wird die Corporate Governance der Unternehmen anhand 
relevanter Kriterien untersucht.

Darüber hinaus wird geprüft, ob bei möglichen Portfoliounternehmen schwerwiegende 
Verstöße gegen den UN Global Compact vorliegen.

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden.



• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden?

Die zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Erreichung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds sind die verbindlichen Elemente 
der Anlagestrategie des Fonds.

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Da das Anlageuniversum des Fonds hauptsächlich auf europäische KMU 
ausgerichtet ist, betrachtet das Fondsmanagement die Hauptrisiken als 
Governance-bezogene Risiken. Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen, 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung aufzeigen. Der Fonds 
betrachtet Unternehmen, die sich zur Einhaltung der UNGC-Grundsätze 
verpflichten, als vorbildlich und betrachtet daher die Unterzeichnung des UN Global 
Compact als Zeichen einer guten Unternehmensführung. Im Rahmen der 
Einzeltitelanalyse wird die Corporate Governance der Unternehmen anhand 
relevanter Kriterien untersucht. Dazu zählen beispielsweise die Qualität und 
Häufigkeit der Rechnungslegungs- und Prüfungsprozesse, die 
Informationstransparenz gegenüber relevanten Stakeholdern, die Komplexität und 
Besetzung der Organisationsstruktur, sowie Rechts- und Compliancerisiken. Ein 
besonderes Augenmerk liegt auf der Zusammensetzung des Vorstands, dem 
Vergütungssystem und den Anreizen für das Management, der 
Mitarbeiterfluktuation und den Berichtsstandards.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Die Vermögensallokation des Fonds und inwiefern der Fonds direkte oder indirekte 
Risikopositionen gegenüber Unternehmen eingehen kann, ist den Anlagebedingungen 
zu entnehmen.

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften.



• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Einsatz von Derivaten erfolgt gemäß den Vorgaben aus den 
Anlagebedingungen. Derivate sind neutrale Positionen des Portfolios im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie und dienen nicht explizit zur Erreichung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale des Fonds.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform? 

Der Fonds berücksichtigt in seiner Anlagestrategie insbesondere die folgenden 
Umweltziele der Taxonomie: Abschwächung des Klimawandels, Anpassung an den 
Klimawandel, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung.
Der Fonds enthält keinen Mindestanteil an Taxonomie-konformen Investitionen.

Das Mindestmaß der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel gemäß der 
Definition der EU-Taxonomie beträgt 0%.

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unterneh-men, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
MerkmaleInvestitionen

#2 Andere 
Investitionen



• Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert?

☐ Ja:
☐  In fossiles Gas ☐  In Kernenergie

☒ Nein

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird 
mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente vorbehaltlich der 
Bestimmungen in § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen angelegt werden.
Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden.
Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit 
Derivaten tätigen. Dies schließt neben Derivatgeschäften zum Zwecke der 
Absicherung Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur 
Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Dadurch kann 
sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.
Mit diesen Instrumenten wird die Steuerung des Investitionsgrads und das Marktrisiko 
gesteuert.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, 
gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder 
sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der 
Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
vertraglichen Unterlagen keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen 
Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen 
ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt 
Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht 
der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.

                                                   
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn 

sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie 
erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt.

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 
mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

0,00%

100,00%

Taxonomie-konform

Andere Investionen

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

0,00%

100,00%

Taxonomie-konform

Andere Investionen

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R:

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PB598/document/SRD/de

Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I:

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PB6A0/document/SRD/de

Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S:

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PB6B8/document/SRD/de

Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I2:

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/ DE000A2P0VB9/document/SRD/de

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PB598/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PB6A0/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PB6B8/document/SRD/de

